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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Criminalité

Der Bundesrat soll prüfen, mit welchen rechtlichen, technischen und sonstigen
Massnahmen verhindert werden kann, dass Kinder und Jugendliche zur Herstellung
von kinderpornografischem Material erpresst oder angeleitet werden. Der Nationalrat
überwies ein entsprechendes Postulat Quadranti (bdp, ZH), das zwischenzeitlich von
Heinz Siegenthaler (bdp, BE) übernommen worden war, in der Wintersession 2019
stillschweigend. 1

POSTULAT
DATE: 20.12.2019
KARIN FRICK

In Erfüllung eines Postulats Quadranti (bdp, ZH) veröffentlichte der Bundesrat Anfang
2023 einen Bericht über den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Cyber-
Sexualdelikten. Als Grundlage für den Bericht diente eine vom BSV in Auftrag gegebene
Studie der Universität Lausanne, die den Kontext, die Rechtslage und den Wissensstand
zu Cyber-Sexualdelikten gegen Minderjährige in der Schweiz untersuchte.
Berücksichtigt wurden konkret die Herstellung und Verbreitung von Darstellungen
sexueller Handlungen mit Kindern im Internet, das Cybergrooming – definiert als
«Anbahnung sexuell motivierter Kontakte durch Erwachsene zu Kindern übers Internet»
–, die Sextortion – als «Zwang oder Form der Erpressung mithilfe von Bildmaterial mit
sexuellem Inhalt» – und das Live-Streaming von sexuellem Missbrauch von Kindern. Die
Studie identifizierte die wichtigsten Akteure in der Prävention und der Bekämpfung
dieser Delikte, beurteilte deren Massnahmen und wies auf Lücken hin.
Zusammenfassend empfahl die Studie eine bessere Dokumentation der Vorfälle und
eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure. Die Präventionsmassnahmen
dürften innovativer und partizipativer sein sowie ein erweitertes Zielpublikum
ansprechen; neben den Kindern und Jugendlichen selbst vor allem auch Eltern,
Lehrpersonen und weitere Bezugspersonen. Zudem regten die Studienautorinnen und
-autoren an, die Präventionsmassnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu evaluieren. Im
Bericht betonte der Bundesrat, rechtlich bestehe kein Handlungsbedarf, da die vier
untersuchten Handlungen gemäss StGB bereits strafbar seien. Technische Massnahmen
wie Programme zur Erkennung und Sperrung von einschlägigen Bildern und Texten
würden laufend weiterentwickelt und könnten von der Polizei und den
Fernmeldedienstanbieterinnen, aber auch von Schulen und Familien zum Schutz der
Minderjährigen eingesetzt werden. Handlungsbedarf ortete der Bundesrat folglich vor
allem bei den präventiven Massnahmen. Er wies darauf hin, dass der Kinderschutz und
die Strafverfolgung in der Schweiz hauptsächlich in die Zuständigkeit der Kantone falle,
erklärte sich aber bereit, innerhalb seiner Kompetenzen auf die Erfüllung der in der
Studie formulierten Empfehlungen hinzuarbeiten. Konkret sollen im Rahmen der
nationalen Plattform «Jugend und Medien» die Koordination der Akteure in der
Medienkompetenzförderung verstärkt, die Ermittlung von Good Practices und die
Entwicklung innovativer Massnahmen vorangetrieben und ein breiteres Publikum für die
Risiken sensibilisiert werden. Bereits heute unterstütze der Bund zudem gemeinnützige
Organisationen finanziell, die sich des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor jeder
Form von Gewalt, Vernachlässigung oder Ausbeutung annähmen oder eine Anlauf- oder
Beratungsstelle für betroffene Kinder und Jugendliche betrieben. Dies werde er auch
weiterhin tun, versicherte der Bundesrat im Bericht. 2

RAPPORT
DATE: 11.01.2023
KARIN FRICK

In der Sommersession 2024 schrieb der Nationalrat im Rahmen des Berichts des
Bundesrates über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2023 das
Postulat Quadranti (bdp, ZH) für die Prüfung von Massnahmen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen vor der Herstellung von kinderpornografischem Material
stillschweigend ab. Der Bundesrat verwies in seinem schriftlichen Antrag auf
Abschreibung auf den im Januar 2023 veröffentlichten Bericht zum Thema, womit er
das Postulat als erfüllt betrachtete. 3

POSTULAT
DATE: 05.06.2024
LUKAS LÜTOLF

1) AB NR, 2019, S. 2430
2) Bericht BR vom 11.1.23; Medienmitteilung EDI vom 11.1.23; CdT, 12.1.23
3) BBI, 2024 831 (S. 23f)
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